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§11
(1) Für die gründliche und rechtzeitige Vorbereitung der 

Tagungen der Volksvertretungen ist der Rat verantwort
lich. Er hat die Tagungen in Zusammenarbeit mit den 
ständigen Kommissionen vorzubereiten.

(2) Vorlagen für die Tagungen der Volksvertretungen 
können vom Rat, von den ständigen und zeitweiligen Kom
missionen, von den Abgeordnetengruppen der Wahlkreise 
und von den Abgeordneten eingebracht werden.

§ 1 2
(1) Für jede Tagung der Volksvertretungen ist eine für 

die Dauer der Tagung tätige Tagungsleitung zu wählen. Sie 
besteht in der Regel aus drei Abgeordneten, von denen 
einer den Vorsitz führt.

(2) Die Tagungsleitung bestimmt die Protokollführung 
der Tagung.

§13
(1) Die Tagungen der Volksvertretungen sind öffentlich. 

Bürgern, die an der Tagung teilnehmen, kann das Wort 
zur Tagesordnung erteilt werden. Die Volksvertretungen 
können im Einzelfall den Ausschluß der Öffentlichkeit be
schließen.

(2) Abgeordnete der Volkskammer und der höheren ört
lichen Volksvertretungen sowie Mitglieder der Räte der 
höheren örtlichen Volksvertretungen können mit dem Recht 
der Beratung an den Tagungen teilnehmen.

(3) Die Mitglieder des Rates und die Leiter der Fach
organe sind verpflichtet, an den Tagungen der Volksver
tretungen teilzunehmen. Die Leiter der den betreffenden
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